
SEPA - Lastschriftmandat zur Beitragsnummer      (bitte angeben)

Ich/Wir  ermächtige/n  die Sielacht Wittmund (Gläubiger-Identifikationsnummer  DE47ZZZ00000530004)  widerruflich  die
wiederkehrenden Zahlungen ab sofort von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

1. Allgemeines:
Die Sielacht Wittmund ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG)
vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405). Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und erfüllt öffentliche Aufgaben im
Niederschlagsgebiet der Harle, die ihr durch ihre Verbandssatzung auferlegt sind.

2. Rechtsgrundlagen:
Die jeweiligen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten der im Verbandsgebiet gelegenen Grundstücke sind kraft
Gesetzes  Mitglieder  der  Sielacht  Wittmund  und  damit  beitragspflichtig  (Gesetzeshinweise:  Wasserverbandsgesetz  vom
20.02.1991 - BGBl. I S. 405 - , Nds. Wassergesetz vom 19.02.2010, -Nds. GVBl. S.64 - in der zur Zeit geltenden Fassung,
sowie die daraus abgeleitete Verbandssatzung in der Fassung vom 01.01.2010, zuletzt geändert am 18.04.2012).

3. Beitragsverhältnis:
Das Beitragsverhältnis richtet sich nach der Flächengröße der Grundstücke.
Veranlagungsgrundlage ist satzungsgemäß (§ 30 Abs. 1) die Eintragung in dem vom Katasteramt geführten Liegenschafts-
buch jeweils zum Ende des Vorjahres (Stichtag 31.Dezember).
Der Mindestbeitrag entspricht einem Hektarsatz.

4. Beitragssatz:
Der Beitragssatz wird gemäß Verbandsbeschluss jährlich festgesetzt und ist wie folgt gegliedert:

Tarifbezeichnung EUR / ha Erläuterung
Normal-Beitrag 15,50 Allgemeiner Beitrag
Erschwernis 1   
(1-fach)

15,50 Erschwerniszuschlag f. katastermäßig ausgewiesene ungleichförmig befestigte Flächen,
z. B. Sportflächen, Friedhöfe

Erschwernis 2  
(2,5-fach)

38,75 Erschwerniszuschlag  für  katastermäßig  ausgewiesene  gleichförmig  u.  geschlossen
befestigte Flächen, z.B. Straßen, Betriebsflächen

Erschwernis 3
(4-fach)

62,00 Hof-, Gebäude- und Lagerflächen

Mindestbeitrag  15,50 Mindestbeitrag (MB) / Hektarsatz

5. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Klage  beim  Verwaltungsgericht  Oldenburg,
Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder
in elektronischer Form erhoben werden.  Bei der Einreichung in elektronischer Form sind besondere Formvorschriften zu
beachten: das Dokument ist u. a. mit einer qualifizierten elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und
über  das  Elektronische  Gerichts-  und Verwaltungspostfach  EGVP einzureichen;  eine Übermittlung  per  E-Mail  ist  nicht
möglich.  Bei einer Klage gegen die Sielacht Wittmund ist  als Beklagter  die Sielacht Wittmund, Fuhrmannstr.  4,  26409
Wittmund anzugeben.
Bei einer Klage gegen den Realverband Ardorf ist als Beklagter der Realverband Ardorf, Fuhrmannstr. 4, 26409 Wittmund
anzugeben.

6. Bei Zahlungsverzug gem. § 32 Abs. 4 der Satzung:
Werden Beiträge nicht rechtzeitig entrichtet, so werden Säumniszuschläge von 1 v. H. des rückständigen Beitrages für jeden 
angefangenen Monat vom Fälligkeitstage an berechnet. Der Mindestsäumniszuschlag beträgt 1,50 EUR. Auslagen und 
Portogebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren geht zu Lasten des 
Zahlungspflichtigen.

7. Datenschutz:Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung. Alle 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.sielacht-wittmund.de/datenschutz. Auf Wunsch übersenden 
wir Ihnen diese auch per Post.

Sielacht Wittmund

Fuhrmannstraße 4

26409 Wittmund

IBAN DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

________________________________________________________________
(Name Kreditinstitut)

________________________________________________________________
(Kontoinhaber)

________________________________________________________________
(Datum und Unterschrift des Verfügungsberechtigten)

http://www.sielacht-wittmund.de/datenschutz.htm

